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Vorwort

Den Anstoß zu dieser Monographie gab ein Vortrag zu dem Thema „Insolvenz- 
und finanzrechtliche Perspektiven der Insolvenz von Kommunen“, den der Ver-
fasser anlässlich des 2. Kieler Symposium zum Insolvenzrecht am 19. Mai 2006 auf
Einladung von Herrn Universitätsprofessor Dr. Stefan Smid halten durfte. Das
Interesse der Teilnehmer an der Fragestellung hat den Verfasser ermutigt, die an-
lässlich dieses Vortrags angesprochenen Gegenstände breiter darzustellen.

Die Finanznot der öffentlichen Hand, insbesondere auch der Kommunen und der
Länder, ist evident. Sie hat vielfältige Ursachen. Vor diesem Hintergrund wird ge-
legentlich in der Politik und zunehmend einem Teil der Wissenschaft, insbeson-
dere auch von Vertretern der Wirtschafts- und Finanzwissenschaften, gefordert, zur
Behebung der Problematik sei ein dem Insolvenz(plan)verfahren ähnliches Ent-
schuldungsverfahren der Länder und der Kommunen geboten. Die Gläubiger der
öffentlichen Hand sollen somit an der Haushaltssanierung beteiligt werden. Die
vorliegende Arbeit versucht, Argumente zur bestehenden Diskussion beizutragen,
insbesondere einige Zusammenhänge aufzuzeigen.

Herzlichen Dank sage ich erneut Herrn Prof. Dr. Stefan Smid für seine Anregung zu
der Publikation und die überaus freundliche Begleitung. Für die Aufnahme in die
Reihe „Schriften zum deutschen, europäischen und internationalen Insolvenz-
recht“ des Verlags de Gruyter danke ich ebenso ihm wie den Mitherausgebern. Dem
Verlag, insbesondere Herrn Dr. Schremmer, danke ich für seine Bereitschaft zur Ver-
öffentlichung.

Ich widme diese Arbeit meiner Ehefrau, Frau Monika Cranshaw, die mich durch ihre
stete Ermutigung sehr unterstützt hat, insbesondere aber bereitwillig Korrektur ge-
lesen hat. Allfällige Fehler jeder Art gehen jedoch natürlich allein zu meinen Lasten.

Redaktionsschluss der Untersuchung war Juni/Juli 2006, z. T. konnten Rechtsände-
rungen bis Dezember 2006 einbezogen werden. Soweit unvermeidbar, wurde auf
Entwürfe von Regelwerken zurückgegriffen. Die Ende August verkündeten Ände-
rungen des Grundgesetzes infolge der ersten Stufe der Föderalismusreform und das
Föderalismus-Begleitgesetz konnten berücksichtigt werden. Das Berlin-Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 19.10.2006 und erste Äußerungen dazu fanden
gleichfalls Berücksichtigung.

Mutterstadt, im Dezember 2006 Friedrich L. Cranshaw
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I. Die Ausgangslage für Überlegungen einer Insolvenz 
öffentlich-rechtlicher Gebietskörperschaften

1. Die Verschuldung der öffentlichen Hand

Die Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Länder und Gemeinden ist im
Jahr 2006 mit ca. 1,5 Billionen Euro und damit ca. 70 % des Bruttoinlandsprodukts
hoch verschuldet 3, die sog. Maastrichtkriterien 4 sind nicht eingehalten. Dies ent-
spreche Schulden von ca. 18.200 €/Einwohner.

Dabei seien die latenten Renten- und Pensionsansprüche nicht berücksichtigt, unter
deren Einbeziehung sich eine Verschuldensquote von 270 % des (heutigen) Brutto-
inlandsprodukts ergeben soll.5

1

3 Siehe z.B. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) v. 06.05.2006, S. 13 „Staatsschuld erstmals
über 1.500.000.000.000 Euro“. Ein Blick in die Historie sei gestattet: Die Anfangsjahre der 
Bundesrepublik waren von vergleichsweise geringer Verschuldung geprägt, die – freilich ohne
Kassenkredite – 1950–1973 Werte zwischen 16 % und knapp 22 % des Bruttosozialproduktes
(BSP) erreichte; wenn die Zahlen auch nicht unmittelbar vergleichbar sind, da die heutigen 70 %
das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen zum Vergleichsmaßstab haben, ist doch die Differenz
beeindruckend. In absoluten Zahlen, wenn auch vor ganz anderem ökonomischen Hintergrund,
startete die Bundesrepublik 1950 mit einer Verschuldung auf allen Ebenen des Gemeinwesens
mit 18,6 Mrd. DM (umgerechnet ca. 10,3 Mrd. €, davon nur 400 Mio. € Verschuldung der Kommu-
nen), die bis 1973 auf damals horrende 156 Mrd. DM anwuchs (umgerechnet ca. 86 Mrd. €, davon
62,7 Mrd. DM = ca. 35 Mrd. € zu Lasten der Kommunen). Die Zahlen lassen die Folgerung zu, dass
die Bundesrepublik von Altschulden aus und vor dem 2. Weltkrieg weitgehend befreit war; im
Unterschied dazu  betrug die Staatsschuld der USA 1945 125,5 % des BSP, um bis 1950 auf 84 % zu
sinken und bis 1972 weiter auf ca. 45 % abzunehmen. Großbritannien begann 1945 mit 269 % des
BSP, erreichte 1950 221 % und sank bis 1972 auf 102 %, alles ganz andere Verschuldungen als sie
heute zur Stabilität in Europa für wesentlich gehalten werden. Vgl. zu diesen Angaben Weise,
Öffentliche Verschuldung und Vermögensbildung in der Bundesrepublik Deutschland, in: Her-
bert Giersch (Hrsg.) Die Weltwirtschaft, Halbjahresschrift des Instituts für Weltwirtschaft, Kiel,
1974, Heft 2, S. 40 ff./Tabelle S. 41. Zu Marktpreisen ergaben sich 1968 für die USA Schulden der
öffentlichen Hand von 56 % des BSP, für die Bundesrepublik 21 %, für Großbritannien 98 % und
für andere heutige EU-Staaten einschließlich Schweiz waren Prozentsätze von 19 % (Frankreich)
bis 65 % (Belgien) festzustellen, vgl. Hagemann/Laaser, Weise, Die öffentlichen Haushalte im 
Zielkonflikt zwischen Struktur- und Konjunkturpolitik, Die Weltwirtschaft, 1970, Heft 2,
S. 106 ff./Tabelle S. 121.
4 Als „Maastrichtkriterien“ werden die in dem Vertrag von Maastricht vereinbarten Konver-
genzkriterien bezeichnet, die zunächst Voraussetzung für die Teilnahme an der Währungsunion
sind (Art. 121 Abs. 1 EG). Dazu gehören u.a. ein „hohe( r) Grad an Preisstabilität“ und  „eine auf
Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand“. Nach Erreichen der Währungsunion sind
diese Kriterien weiterhin maßgeblich und im Rahmen des Art. 104 EG, der sich mit den öffent-
lichen Defiziten und der Haushaltsdisziplin befasst, ist daher die Preisstabilität als wesentlicher
Auslegungsgrundsatz zu beachten, vgl. Calliess/Ruffert/Häde, Kommentar zu EU-Vertrag und
EG-Vertrag, 2. Aufl., 2002, Art. 104 Rdnr. 3 ff.
5 FAZ, aaO, nach Angaben des Sachverständigenrates.
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Der Zinsendienst benötigt nach demselben Presseartikel 16 % der Steuereinnahmen
des Staates.6 Je 1 % p.a. steigende Zinsen belasten danach die Haushalte mit jeweils
15. Mrd. €.

Die Verschuldung der Kommunen beläuft sich auf ca. 84 Mrd. €7, die der Länder auf
443 Mrd. €.8 Auf kommunaler Ebene sind allein die Finanzierungsdefizite 2004 um
mehr als 80 % auf 8,5 Mrd. € angestiegen.9

Die Haushaltslage ist vielfach dramatisch, so dass u.a. durch Veräußerung von Ver-
mögenswerten bzw. Unternehmensbeteiligungen auf kommunaler Ebene 10 ver-
sucht wird, der Verschuldung entgegen zu wirken.

Das Phänomen hoher Verschuldung ist nun aber keines, das nur Deutschland be-
treffen würde.11 Vielmehr sind davon mit unterschiedlicher Prägung alle Staaten der
Europäischen Union betroffen. Außereuropäisch hat die Verschuldung einer Reihe
von Staaten, gerade der ärmsten Länder, schon lange katastrophale Szenarien ange-
nommen, die bekanntlich Anlass zu Entschuldungsaktionen durch die in der Welt-
wirtschaft führenden Nationen waren. Daneben ist an die argentinische Schulden-
krise 2002 12 zu erinnern.

I. Die Ausgangslage f. Überlegungen einer Ins. öffentl.-rechtl. Gebietskörpersch.
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6 FAZ, aaO, nach den Angaben des Bundes der Steuerzahler.
7 Budäus, Rating von Bund . . ., wie kreditwürdig ist die öffentliche Hand ? Speyer, 7.4.2005;
Schuppert/Rossi, Bausteine eines bundesstaatlichen Haushaltsnotlagemanagements, Hertie School
of Governance, No. 3, 2006, S. 35.
8 Budäus, aaO, FN 5.
9 Vgl. Faber, Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept, in: Henneke/Pünder/Wald-
hoff (Hrsg.), Recht der Kommunalfinanzen, 2006, § 34 Rdnr. 3 mwN.
10 Am bekanntesten dürfte der Verkauf der Dresdner Wohnungsbaugesellschaft an einen US-
amerikanischen Finanzinvestor sein, der in der Öffentlichkeit in den ersten Monaten des Jahres
2006 sehr kontrovers diskutiert wurde, siehe Burger, Schuldenfrei auf einen Schlag, FAZ 
v. 24.02.2006, S. 3 und „Dresden ist auf einen Schlag schuldenfrei“, FAZ v. 10.03.2006, S. 13. Ziel
der Stadt ist die Verwendung des Nettoerlöses von ca. 982 Mio. € für die Tilgung der Verbindlich-
keiten von ca. 741 Mio. €, so dass die Kommune schuldenfrei wird.
11 Siehe hierzu für 2005 die „Mitteilung der Kommission an den Rat und das europäische Parla-
ment – Die öffentlichen Finanzen in der WWU [Wirtschafts- und Währungsunion – Anm. des
Verf.] – 2005“ vom 01.06.2005, Dokument KOM (2005) 231 endgültig. Vgl. für 2006 die Pressemit-
teilung der Kommission vom 13.06.2006 (IP/06/77) und die Publikation der Europ. Kommission
„Public Finances in EMU [European Monetary Union – Anm. des Verf.] 2006“, von Juni 2006,
Quelle: ec.europa.eu/economy_finance/publications/ european_economy/2006/ee306_en.pdf, publ.
in European Economy no 3/2006 vorgesehen. Dort ist die Gesamtverschuldung 2006 der Mitglied-
staaten zwischen 4,4 % (Estland) und 108 % des GDP (Gross Domestic Product = Bruttoinlandspro-
dukt) angegeben (Italien), S. 50. Der Durchschnitt liegt bei 71 % der zwölf EU-Staaten, bei 64 % im
Europa der 25 Staaten. Deutschland ist mit 69 % im oberen Segment der großen Staaten. Im Län-
derbericht Deutschland (aaO, S. 214 ff.) ist im Zusammenhang mit der Klage des Bundeslandes Ber-
lin vor dem BVerfG (2 BvF 3/03, mdl. Verhandlung war am 26.04.2006) davon die Rede, dies
„might give rise to a reconsideration of insolvency procedures in the federal system“, aaO, S. 216.
Damit wird die Frage eines geordneten Zahlungsunfähigkeitsverfahrens auf der Ebene der deut-
schen Bundesländer auf europäischer Ebene thematisiert und die Erwartung an das BVerfG, hier
ggf. den Weg zu weisen, erscheint hoch.
12 Siehe dazu Alvarez-Plata/Brück, „Ein neuer Weg des Währungsfonds in Argentinien“, Spar-
kassenzeitung 39/29.09.2003 und Alvarez-Plata/Schrooten, Nach der Argentinienkrise . . .,
Wochenbericht des DIW Berlin 44/03, insb. die dortige Fn 3.
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Die Gründe der Verschuldung in Deutschland auf allen Ebenen des Gemeinwesens
sind bekanntermaßen vielfältig. Es soll genügen, auf einige geläufige Beispiele 
hinzuweisen. Zum einen dürfen die Aufwendungen für die Sozialsysteme genannt
werden, die neben den Beiträgen ihrer Mitglieder (z.T. auch steuerähnlich mit Um-
verteilungsaspekten unter dem Aspekt der Solidargemeinschaft) massiver staat-
licher Zuschüsse bedürfen, die beachtliche Teile der öffentlichen Haushalte aus-
machen.13 Die wesentlichen Ursachen wiederum hierfür sind die Finanzierung der
seit weit über einem Jahrzehnt anhaltenden hohen Arbeitslosigkeit und die demo-
graphische Entwicklung. In diesem Zusammenhang spielen daher nicht nur die 
erforderlichen Aufwendungen zur Finanzierung der Arbeitslosigkeit eine Rolle,
sondern auch die fehlenden Beitragseingänge der Mitglieder. Ein anderer Teil-
aspekt ist die notwendige Finanzierung der deutschen Einheit. Nicht unterschätzt
werden darf der Aufwand für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Dienstes, der
erhebliche Personalaufwendungen ebenso wie spätere Ruhegehaltsaufwendungen
erfordert, wobei bei den Beamtenpensionen, die zu Lasten der jeweiligen Haushalte
gehen, weitgehend keine Kapitaldeckung oder Rückstellung o.ä. besteht. Eine Aus-
nahme bildet u.a. das Land Rheinland-Pfalz, das einen „Finanzierungsfonds für 
die Beamtenversorgung AdöR“ 1996 geschaffen hat, der Versorgungsrücklagen für
einen Teil der Beamten bildet, nämlich die ab 30.09.1996 in das öffentlich-recht-
liche Beamten- oder Richterdienstverhältnis des Landes berufen wurden.14 Entspre-
chende Maßnahmen haben weitere fünf Länder getroffen, nämlich Bremen, Ham-
burg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, eine Planung besteht in Bayern.
Der Bund wird für seine Beamten ab 01.01.2007 nachziehen.15

Ferner ist an die investiven Ausgaben zu denken, die bei gegebener krisenhafter
Haushaltslage ebenfalls neue Kreditaufnahme bedingen, wie die Erneuerung älterer
oder der notwendige Ausbau von neuen Infrastrukturen,16 u.a. zur Förderung bzw.
Aufrechterhaltung des Wirtschaftsstandorts, bundesweit, regional und lokal.

1. Die Verschuldung der öffentlichen Hand

3

13 So etwa macht der Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im Jahr 2006
mit ca. 119,5 Mrd. € etwa 45 % des Gesamthaushaltes des Bundes aus. Daneben stehen die Bundes-
schuld mit ca. 30 Mrd. € und der Verteidigungshaushalt mit ca. 27,9 Mrd. € weit „abgeschlagen“.
Die Neuverschuldung von 38 Mrd. € übersteigt die Investitionen um ca. 15 Mrd. €, für die also 
nur gegen 23 Mrd. € ausgegeben werden. Siehe zu den Zahlen und Angaben „Steinbrück: Be-
währungsprobe kommt 2007“, FAZ, 24.06.2006, S. 1 f.
14 Landesgesetz über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung
Rheinland-Pfalz v. 12.03.1996, GVBl. 1996, S. 152 ff.; vgl. dazu Keilmann, Personalausgaben-
budgetierung, Die Entwicklung in Rheinland-Pfalz seit 1996, Teil I: Der Aufbau, Verwaltung und
Management 2001, S. 160 ff. Ende 2003 belief sich das Fondsvermögen auf ca. 323 Mio. €, für Ende
2004 wurde es auf ca. 477 Mio. € geschätzt (bei erwarteten Zuführungen aus dem Landeshaushalt
von ca. 139 Mio. € für 2004), siehe Landtagsdrucksache Rheinland-Pfalz 14/3436 v. 24.09.2004,
S. 12, wo auch die Struktur der Versorgungsrücklage und ihre Bildung nach versicherungsmathe-
matischen Grundsätzen umrissen wird.
15 Siehe die Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums v. 05.07.2006 zur Beschluss-
fassung der Bundesregierung eines „Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Ver-
sorgungsrücklagengesetzes“. Daneben besteht ein Sondervermögen „Versorgungsrücklage des
Bundes“, siehe die erwähnte Pressemitteilung. Erstattungen aus dem Fonds sind erst ab 2020 vor-
gesehen, was die erst langfristige Wirkung von dergleichen Maßnahmen unterstreicht.
16 Zu der Thematik Infrastruktur und Daseinsvorsorge siehe auch Cranshaw, Einflüsse des 
europäischen Rechts auf das Insolvenzverfahren, 2006, S. 173 ff./175–179.
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Nur paradigmatisch soll diesbezüglich hingewiesen werden auf

• Straßenbau 
• Kanalisation, Wasserversorgung, Gas- und Stromversorgung
• Krankenhäuser 17

• Schienenwege, Luftverkehrszentren, Wasserwege
• Öffentliche Sicherheit
• Universitäten, sonstige Hochschulen
• Kindergärten, Schulen
• Grundstückserschließungen

Bei einem Teil der Infrastrukturen ist evident, dass sie sich bei einer strikt ökonomi-
schen Betrachtung kaum rechnen können, d.h. auf staatliche Finanzierung ange-
wiesen sind, auch wenn Beiträge und Kosten von den „Nutzern“ der Einrichtung 
zu tragen sind. Ein Beispiel hierfür ist der Aufbau einer rechtsstaatlichen Anforde-
rungen genügenden Justiz, die nicht nach strikt betriebswirtschaftlichen Grund-
sätzen wird arbeiten können. Soweit hier Gebührenstrukturen bestehen, die den 
einen Zweig durch den anderen finanzieren, können dem z.B. europarechtliche 
Bestimmungen entgegenstehen, die auf den konkreten Aufwand abzielen und die
Querfinanzierung anderer Geschäfte nicht erlauben. Ein Beispiel sind die Notar-
gebühren bei gesellschaftsrechtlichen und handelsregisterrechtlichen Vorgängen.18

Dabei darf nicht verkannt werden, dass der Staat nicht nur durch unmittelbare 
eigene Aufwendungen dergleichen Infrastrukturen schafft und unterhält. Auch
wenn der Private z.B. eine Klinik errichtet oder eine Landebahn als Flughafenbetrei-
ber, wird er in seine ökonomische Einschätzung der Profitabilität des Investments
die steuerliche Seite einbeziehen. Je günstiger z.B. die Abschreibungen gestaltet
sind, umso eher wird er seine positive Entscheidung treffen oder doch durch die
steuerliche Seite mit beeinflussen lassen. Ganze Wirtschaftszweige, etwa der Woh-
nungsbau, waren Jahrzehnte wesentlich auf die steuerlichen Vorteile ausgerichtet,
die dem privaten Investor, auch dem Eigenheimkäufer, gewährt werden. Der Staats-
haushalt wird hier durch Einnahmeausfälle tangiert, die umgekehrt höhere Neu-
verschuldung erfordern. Gemeinhin spricht die Politik gern von Subventionen, die
es abzubauen gelte, wobei freilich von einer allgemein akzeptierten Begrifflichkeit
nicht entfernt die Rede sein kann.19

I. Die Ausgangslage f. Überlegungen einer Ins. öffentl.-rechtl. Gebietskörpersch.
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17 Zur krisenhaften Situation von kommunalen Krankenhäusern vgl. nur die derzeitige Dis-
kussion (2006) um die Strukturierung der gesetzlichen Krankenversicherung (und die dort in der
Politik heftig umstrittenen Lösungsansätze) sowie den im Juni/Juli 2006 aktuellen Tarifstreit um
die Ärztevergütungen. Nach dem Deutschen Städtetag leidet die Hälfte der kommunalen 
Krankenhäuser unter „roten Zahlen“, siehe Streiks in kommunalen Krankenhäusern, FAZ 
v. 24.06.2006, S. 1 f./2.
18 Vgl. z.B. die Urteile des EuGH v. 21.03.2002 – Rs C-264/00, Gründerzentrum-Betriebs-
GmbH gg. Land Baden-Württemberg (Vorlage des Amtsgerichts Müllheim/Baden) – Slg. 2002 
I-3333 und v. 30.06.2005 – Rs C-165/03, Mathias Längst (Vorlage des Landgerichts Stuttgart), Slg.
2005 I-5637.
19 Es steht freilich fest, dass mit „Subvention“ nicht nur der klassische Subventionsbegriff
des überkommenen deutschen Wirtschaftsförderungsrechts gemeint ist und auch nicht der weite
Beihilfenbegriff des europäischen Rechts der Staatsbeihilfen nach Art. 87 ff. EG-Vertrag, sondern
offenbar jede Ausnahme von der eine öffentliche Abgabe (Steuern, Beiträge, Gebühren) generie-
renden Norm. In dieser undifferenzierten Begrifflichkeit der Politik kann freilich ein Zirkel-
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Die Verschuldung wiederum engt durch die notwendigen Zinszahlungen den
Haushaltsrahmen ein. Dabei profitiert die Bundesrepublik von den seit einer Reihe
von Jahren niedrigen Zinsen, ein Umstand, der in der öffentlichen Diskussion 
unterzugehen scheint.

Eine weitere Schärfe gewinnt die Problematik dadurch, dass der „Standort Deutsch-
land“ international und europaweit zugleich im Systemwettbewerb mit anderen
Staaten steht, die deutlich niedrigere Steuer- und Abgabensätze aufweisen. Ver-
gleiche der jeweiligen Belastung sind jedoch selten sachgerecht, da nicht nur der 
absolute Steuersatz auf den Ertrag beispielsweise von Bedeutung ist, sondern auch
die Bemessungsgrundlage, Freibeträge und ähnliche Faktoren. In bestimmten Seg-
menten kann die Bundesrepublik den Systemwettbewerb auf der Abgabenebene 
sicherlich nicht für sich entscheiden, wenn man z.B. auf dem Sektor der Einkom-
mensteuer für Private mit flächenmäßig kleinen Staaten mit systematisch geringe-
ren Infrastrukturbelastungen konkurriert. Der Haushalt wird auf der Einnahmen-
wie der Ausgabenseite auch dadurch berührt, dass die Unternehmen anders als noch
vor wenigen Jahren innerhalb der Europäischen Union wesentlich leichter ihre
Tätigkeit in einen Mitgliedstaat mit niedrigerer Belastung verlagern können 20 und
der Systemwettbewerb mit den neuen Mitgliedern der Gemeinschaft anhält.

Mit anderen Worten besteht eine Schere zwischen Staatsaufgaben und Staatsein-
nahmen und -ausgaben.

Die Kommunen sind hiervon auf der untersten Ebene des Staatsaufbaus erheblich
betroffen. Sie haben die hohen lokalen Infrastrukturaufwendungen und die weite-
ren Kosten zu tragen, die ihnen durch Vorschriften des Gemeinschaftsrechts, des
Bundes und der Länder, oktroyiert werden 21, ohne jedoch die Einnahmeseite 
wesentlich steuern zu können.

Ein zufälliges und beliebiges aktuelles Beispiel belegt das drastisch. In einem rhein-
land-pfälzischen Landkreis im eigentlich wohlhabenden Rhein-Neckarraum um
Mannheim-Ludwigshafen ist der Verwaltungshaushalt 2006 mit ca. 8 Mio. € defi-
zitär. Von den Ausgaben in Höhe von 117 Mio. € entfallen ca. 77 Mio. € auf die Aus-

1. Die Verschuldung der öffentlichen Hand
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schluss liegen, wenn die Ausnahmeregelung gerade auf der Basis des Systems der Steuer oder 
Abgabe beruht. So etwa ist selbstverständliche Grundlage jeder Ertragssteuer die Besteuerung
nach der Leistungsfähigkeit; bei insolventen Unternehmen führt die Besteuerung des Sanierungs-
gewinns wohl regelmäßig zur Überschreitung dieser Grenze. Die seinerzeitige Abschaffung der
Steuerfreiheit gem. § 3 Nr. 66 a.F. EStG hat dann im Nachhinein in der Praxis zu der Notwendig-
keit des europarechtlich allerdings nicht zweifelsfreien Erlasses vom März 2003 geführt (vgl. dazu
Cranshaw, Einflüsse des europäischen Rechts auf das Insolvenzverfahren, 2006, S. 1362 ff./1366 ff.
mwN). So notwendig es ist, tatsächliche Subventionen zu erkennen und abzubauen (worüber die
Politik sich bekanntermaßen im Grundsatz, aber nicht im Detail einig ist), so dürfen die politi-
schen Akteure dennoch darüber nicht die Stringenz des jeweiligen Systems aus dem Auge ver-
lieren.
20 Sitzverlegung, Fusionen usw.
21 Man denke nur an ein in diesem Kontext sehr kleines Beispiel: Das Postulat, für alle Kinder
bis zum Schulalter Kindertageseinrichtungen einzurichten, deren Erzieher einen (Fach)Hoch-
schulabschluss haben, würde zu deutlichen Steigerungen der Personalausgaben führen, die aber
offenbar niemand zu tragen bereit ist, oder die Bezüge auf ein Maß abzusenken, das das Ganze für
die Zielgruppe dann aber unattraktiv macht.
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gaben für Jugend und Soziales. Insbesondere beklagt der Landrat, Hartz IV sei viel
teurer geworden als gedacht. Einnahmeverbesserungen seien kaum möglich.22 Da-
gegen steht die Untersagung der (notwendigen) Sanierung des Kreisbades, was über
kurz oder lang dann die Aufgabe der Infrastruktur erforderlich machen wird, wenn
sich die Verhältnisse nicht ändern. Auf die bundesgesetzliche Zuweisung der Ver-
antwortlichkeit für Aufgaben und auf die etwa daraus resultierende Kostenlast
ohne entsprechenden Ausgleich haben die Kommunen kaum Einfluss. Die benach-
barte rheinland-pfälzische Großstadt, ein Oberzentrum mit u.a. hoher Arbeitslosig-
keit, klagt seit Jahren, ihr fehlten 150 Mio. € für „unaufschiebbare Investitionen“,
für die auch in die mittelfristige Finanzplanung bis 2009/2010 nichts habe ein-
gestellt werden können.23

2. Folgen der Verschuldung auf Länder- und Kommunalebene, die Suche
nach Entschuldungskonzepten

Die hohe Verschuldung und die Finanzierungsprobleme der öffentlichen Hand be-
dingen die Suche nach einem Regime der Haushaltssicherung.

Auf Länderebene zeigt die Krisensituation des Landes Berlin, in der sich Haushalts-
probleme eines Bundeslandes mit kommunalen Themen verbinden, brennpunkt-
artig das gesamte Spektrum der zur „extremen Haushaltsnotlage“ führenden Um-
stände.24 Zugleich zeigt sich aber auch die Methodik, wie der Bundesstaat die
Problematik löst oder lösen soll, nämlich über zusätzliche Leistungen des Zentral-
staats an seine in akuter Haushaltsnotlage befindliche Gebietskörperschaft zur
Haushaltssanierung.25 Die Länder Bremen (2006) und das Saarland haben ebenfalls

I. Die Ausgangslage f. Überlegungen einer Ins. öffentl.-rechtl. Gebietskörpersch.
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22 Vgl. „Die Rheinpfalz“, Ludwigshafen v. 28.07.2006, Teil „Landkreis“, Seiler, „Fassungsloser
Blick auf wachsendes Haushaltsloch“.
23 Vgl. „Die Rheinpfalz“, Ludwigshafen, v. 31.08.2006, Ludwigshafener Rundschau, S. 1, „. . .
150 Millionen fehlen“. Im selben Beitrag wird der Stadtkämmerer mit der Aussage zitiert, es
drohe eine Erhöhung des ohnehin bestehenden Defizits von 36,8 Mio. €, da u.a. „Die Kosten im 
Jugend- und Sozialbereich in allen Betreuungsformen sowie bei Hartz IV . . . davonlaufen.“ Man
sucht „mehr Darlehen“ und „Finanzierungsmodelle“.
24 Vgl. zu Details der Haushaltsnotlage Berlins die unter „www.berlin.de/sen/finanzen/
haushalt/notlage/index.html“ zugänglichen Dokumente (Stand: Ende Juni 2006), insb. den dort
verfügbaren Antragsschriftsatz von Prof. Dr. J. Wieland vom 04.09.2003 und die nachfolgende Fn.
25 Siehe die Klage des Landes Berlin vor dem BVerfG zu 2 BvF 3/03 auf „Sonderbedarfs-Bundes-
ergänzungszuweisungen“ nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) idF von Art. 5 Solidarpaktfort-
führungsgesetz (SFG) v. 20.12.2001, BGBl. 2001 I 3955, in Kraft ab 01.01.2005, (mit den seit-
herigen Änderungen, zuletzt idF von Art. 4 Abs. 21 d. Gesetzes v. 22.09.2005, BGBl. 2005 I 2809);
zum Vortrag des Landes Berlin vgl. BVerfG, Pressemitteilung Nr. 18/2006 v. 10.03.2006. Das Land
Berlin hatte danach 2002 einen Schuldenstand von 47,5 Mrd. €, der trotz aller eigener Haushalts-
sanierungsanstrengungen auf 66,8 Mrd. € im Jahr 2007 steigen soll. 2009 erwartet die Senatsver-
waltung für Finanzen sogar 68,2 Mrd. € (FAZ v. 27.04.2006, Tabelle S. 2). Der Betrag entspricht bei
ca. 3,4 Mio. Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 14.000 € bzw. ca. 20.000 € (2007).
Berlin leide ferner unter einer nur bei der Hälfte des Länderdurchschnitts der anderen Bundes-
länder liegenden Zins-/Steuerrelation (2002: 20,8 %) und einer jedenfalls doppelt so hohen Kredit-
finanzierungsquote (2003: 20,2 %). Vgl. auch die Darstellung der Lage Berlins und eine Würdi-
gung von Küpper, „2,6 Milliarden Euro Zinsen im Jahr“, FAZ v. 27.04.2006, S. 2.
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entsprechende Klagen wegen unverschuldeter extremer Haushaltsnotlage beim
BVerfG eingereicht.26

Die rechtlichen Strukturen bieten das Grundgesetz bzw. das Finanzausgleichsge-
setz (Bund).

In dem bisher grundlegenden Urteil des BVerfG zu Bremen und dem Saarland aus
dem Jahr 1992 27 hat der Senat im Verhältnis Bund/Länder zum Ausdruck gebracht,
dass bei extremer Haushaltsnotlage eines „Gliedes der bundesstaatlichen Gemein-
schaft“ das bundesstaatliche Prinzip eine Pflicht begründe, dem betroffenen Land
bzw. – umgekehrt – dem Bund, die notwendige Hilfe zur „haushaltswirtschaft-
lichen Stabilisierung“, d.h. zur Haushaltssanierung, in geeigneter Form zu leisten.28

In der mündlichen Verhandlung über die Klage Berlins 2006 deutete die Bericht-
erstattung darüber an, dass die derzeitige Struktur des Finanzausgleichs wohl 
unterschiedlich im Senat betrachtet und jedenfalls die Situation der Länder als 
dramatisch angesehen wird.29 Das Urteil vom 19. Oktober 2006 hat das Land Berlin
enttäuscht, aber die Konturen für Bundeshilfen schärfer herausgearbeitet (siehe
hierzu Kapitel II 3 a) dd).

Auf der Ebene der Kommunen haben Landesverfassungsgerichte und Staatsgerichts-
höfe geurteilt, das Recht auf gemeindliche Selbstverwaltung umfasse zugleich 
einen Anspruch gegen das Land auf hinreichende Finanzausstattung, wobei bei den
freiwilligen Aufgaben jedenfalls Mittel für ein Mindestmaß kommunaler Betäti-
gung zur Verfügung stehen müssen.30

Es bestehen also rechtliche Instrumentarien, um Haushaltsnotlagen und „Zahlungs-
unfähigkeitsszenarien“ zu steuern. Die Sanierung und Entschuldung spielt sich 
dabei allerdings ausschließlich auf den verschiedenen staatlichen Ebenen ab, die

2. Folgen der Verschuldung
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26 Bremen: Die Klage wurde im April 2006 eingereicht, siehe die Pressemitteilung des Senators
für Finanzen vom 07.04.2006. Die Eckpunkte der Klagebegründung sowie die die Klage unter-
mauernden Gutachten stellt auch Bremen unter der Adresse „www.finanzen.bremen.de/de5/
detail.php?gsid =bremen53.c.3362.de“ zur Verfügung (Stand: Ende Juni 2006). Bremen und das
Saarland haben dabei im Schulterschluss ihre Klagen abgestimmt, so z.B. auf einer gemeinsamen
Kabinettssitzung am 23.08.2005, siehe die Pressemitteilung  von Ministerpräsident und Staats-
kanzlei Saarland v. 23.08.2005, die die fundamentalen Positionen beider Bundesländer erhellt.
Das Saarland hat am 12.09.2005 Klage erhoben, vgl. Min. d. Finanzen/Landesregierung, Finanz-
plan des Saarlandes 2005–2009 v. 8.11.2005, S. 2, 12 zur extremen Haushaltsnotlage; die 
Dokumente aus dem Saarland können unter der Adresse www.finanzen.saarland.de/htdig/
cgi-bin/htsearch.cgi eingesehen werden (Stand: Ende Juni 2006).
27 BVerfG, Urt. v. 27.05.1992 – 2 BvF 1,2/88, 1/89, 1/90 – BVerfGE 89, 148 ff.
28 BVerfG, aaO, LS 6, Ls 6b), 6c).
29 Vgl. den Beitrag, „Das Land Berlin fordert Solidarität vom Bund“, FAZ v. 27.04.2006, S. 1, 2;
der Senatsvorsitzende soll mit dem Blick auf die Vielzahl der „überschuldeten Länder“ (FAZ, aaO)
Zweifel an der Zeitgemäßheit des derzeitigen Finanzausgleichs geäußert und drastisch davon 
gesprochen haben, die Vogelgrippe habe sich auf dem Hühnerhof ausgebreitet, wo es früher nur
wenige kranke Tiere gegeben habe (FAZ, aaO, S.2).
30 Vgl. z.B. zum Finanzausgleichsgesetz (Mecklenburg-Vorpommern) und der dortigen Lan-
desverfassung LVerfG MVP, Urt. v. 18.12.2003 – LVerfG 13/02 – DÖV 2004, 448 = DVBl. 2004, 450,
C I der Entscheidungsgründe mwN, in Anlehnung an Literatur und Rechtsprechung; siehe auch
Staatsgerichtshof Baden-Württemberg, Urt. v. 10.11.1993 – GR 3/92 – DVBl. 1994, 206 und
Bayerischer Verfassungsgerichtshof, 27.02.1997 – Vf. 17-VII-94 – BayVBl. 1997, 303. Siehe weiter-
führend Kapitel II 3a), cc).
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einander unterstützen, d.h. die eine Ebene trägt ökonomisch von der anderen
warum auch immer begründete Verbindlichkeiten und hilft ihr damit aus ggf.
selbst „verschuldeter“ Notlage. Dieses sog. bail out wird verschiedentlich in Frage
gestellt 31 und ist auf europäischer Ebene aus nahe liegenden Gründen einer supra-
nationalen Gemeinschaft ausgeschlossen.32

Es wundert nicht, dass auch nach anderen Auswegen aus der Krisensituation ge-
sucht wird. Dabei geht es schlagwortartig auch um Maßnahmen zur Ordnung des
„Staatsbankrotts“.33 Die im Zentrum dieser Monographie stehende Frage nach einer
Methodik der Entschuldung von öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften im
Wege eines förmlichen Verfahrens („Insolvenzverfahren“), die in der fachwissen-
schaftlichen Literatur und der öffentlichen Diskussion 34 mehrfach behandelt
wurde und aktuell diskutiert wird, ist und wäre gleichwohl keine nationale Thema-
tik nur in Deutschland.

Zum einen würde die internationale Verflechtung der Finanzmärkte und diejenige
im Binnenmarkt der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes
bei Durchführung eines Insolvenzverfahrens mit etwaigen Forderungsverlusten
der Gläubiger tiefgreifende Auswirkungen auf diese Märkte haben, was auf die 
bedeutende Position der Bundesrepublik als größte Volkswirtschaft der Europä-
ischen Union und des EWR sowie auf ihre Mitgliedschaft unter den G 7 bzw. G 8-
Staaten zurückgeht.

Bei der Behandlung von dergleichen Lösungswegen ist methodisch ferner nicht nur
bei den regionalen Gebietskörperschaften anzusetzen, sondern es sind auch 
Modelle zu beleuchten, die für die Entschuldung souveräner Gesamtstaaten ent-
wickelt worden sind, Konzepte, deren wesentliche Prinzipien sich auf die Länder
und die regionalen Gebietskörperschaften bzw. sonstige juristische Personen des 
öffentlichen Rechts ggf. herunter brechen lassen könnten, soweit man bei einer 
Gesamtwürdigung zur Bejahung von dergleichen Entschuldungsstrategien käme.

Auch wenn die Bundesrepublik Deutschland nicht als „Sanierungsfall“ betrachtet
werden kann, wie die Politik meinte 35, ist aber sicherlich richtig, dass die etwaige
Entwicklung internationaler Entschuldungsstrategien für souveräne Staaten auf
der Basis eines hierfür geschaffenen völkerrechtlich verbindlichen Regelwerks im
Ergebnis wohl weder vor den Toren der Bundesrepublik noch ihrer Länder oder 
sonstigen Gebietskörperschaften anhalten würde. Ein solches Regelwerk existiert
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31 Siehe das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen
aus dem Jahr 2005, „Haushaltskrisen im Bundesstaat“, S. 11 ff./ Tz. 2.2.1, 2.2.2 und 2.3.
32 Vgl. Art. 103 Abs. 1 EG; ratio legis ist es, die Kreditfähigkeit der Mitgliedstaaten nicht auf
Solidarität, sondern auf Haushaltsdisziplin zu gründen, siehe Hattenberger, in: Schwarze (Hrsg.),
EU-Kommentar, 2000, Art. 103 Rdnr. 1.
33 Siehe Reinhard Müller, „Ordnung des Staatsbankrotts“, zur Verfassungsklage des Landes
Berlin vor dem BVerfG, FAZ v. 27.04.2006, S. 2.
34 Der Finanzsenator des Landes Berlin hat nach dem Beitrag in der FAZ, „Ordnung des Staats-
bankrotts“, Ausgabe vom 27.04.2006, S. 2, geäußert, man müsse „über eine Art Insolvenzrecht für
Bundesländer nachdenken.“
35 Siehe FAZ v. 24.06.2006, S. 1 „Steinbrück: Bewährungsprobe . . ./Unterstützung für „Sanie-
rungsfall“.
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aber bislang nicht und es bestehen Zweifel, dass es in absehbarer Zeit dazu kommen
wird.

Wenn man das Thema eines wie auch immer gestalteten Insolvenzverfahrens über
(regionale) Gebietskörperschaften oder überhaupt über juristische Personen des 
öffentlichen Rechts aufgreift, darf man nicht übersehen, dass die Zulassung eines
solchen „Gesamtverfahrens“ eine weitgehende Aufhebung von Vollstreckungs-
hemmnissen bei der Einzelvollstreckung nach sich ziehen könnte bzw. müsste.

Dem Insolvenzverfahren nach der InsO vergleichbare Regelwerke müssten insbe-
sondere der par conditio creditorum – wie sie auch immer zu definieren wäre – 
verpflichtet sein. Völlig unerträglich wäre bei einer solchen Lösung jegliche Bevor-
zugung, Besicherung oder Aufrechnung zugunsten öffentlich-rechtlicher Forde-
rungen anderer staatlicher Stellen (Sozialversicherungsträger, Steuern, Rückforde-
rung öffentlicher Zuschüsse an die insolvente öffentlich-rechtliche Körperschaft
usw.). Dergleichen Zahlungsunfähigkeitsverfahren/Gesamt(„vollstreckungs“)verfah-
ren könnten auf die Anfechtung von Rechtshandlungen mit Vorteilen einzelner
Gläubiger in einer période suspecte gleichfalls nicht verzichten. Insolvenztatbe-
stände wären neu zu definieren.

Ein Teil dieser Gesichtspunkte findet sich in den diversen Vorschlägen in der Litera-
tur zu einer Insolvenz von Kommunen.36

Zusammenfassend ist zunächst folgendes festzustellen:

Ziel von Gesamtverfahren zur Entschuldung von Gebietskörperschaften der öffent-
lichen Hand wäre die Beteiligung der privaten Gläubiger an der Sanierung und 
damit eine jedenfalls teilweise Verneinung einer Pflicht zum bail out durch die 
anderen Glieder der staatlichen (Länder-/Gemeinde)Ebene oder bundesstaatlichen
(Bund/Länder) Gemeinschaft. Warum dies so sein soll, wird an den verschiedenen
Modellen umrissartig gezeigt werden. Im Zentrum steht aber sicher auch die Über-
legung, dass der private Gläubiger die Chancen der geschäftlichen Verbindung mit
der betroffenen Gebietskörperschaft genutzt hat, aus welchem Grunde er in einer
Krise auch die Risiken mit tragen soll. Aus verschiedenen Gründen ist diese An-
nahme freilich nicht plausibel.

3. Mögliche Konzepte bzw. Beispiele zur Behebung, Beschränkung 
oder Eindämmung der Haushaltsnotlage und der Verschuldung,
jeweils mit Finanzierungsfolgen, Handlungsspielräume

a) Maßnahmen der regionalen bzw. lokalen Gebietskörperschaften (Länder, Kommunen)

Die betroffene Gebietskörperschaft kann zur Vermeidung oder Abwendung der
Zahlungsunfähigkeit diverse Wege beschreiten. Einen „Königsweg“ wird es nicht
geben. Das Postulat wird schlicht wie stets in Zeiten der Krise eines Wirtschaftsteil-
nehmers lauten müssen, möglichst die Einnahmen auf das notwendige und mög-
liche Maß zu erhöhen und die Ausgaben auf ein tragfähiges Niveau zu senken.

3. Konzepte zur Eindämmung der Haushaltsnotlage

9

36 Siehe Kapitel III 2a) ff., Rdnr. (110–133).
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Zur Besserung oder Behebung der Haushaltsnotlage, insbesondere auch der Ver-
schuldung kommen u.a. in Frage (die Reihenfolge ist beliebig und keine „Rang-
folge“, die es bei der Komplexität der Materie und der Unterschiede der einzelnen
Gebietskörperschaften auch nicht geben kann)

• die Beschränkung der freiwilligen Aufgaben/Leistungen der Kommune/Gebiets-
körperschaft soweit als möglich mit der Folge der Kostenersparnis (allerdings erst
nach Finanzierung etwaiger Stilllegungskosten von zu schließenden Einrich-
tungen).

• Einnahmensteigerungen durch Erhöhung von Steuern (siehe auf Bundesebene
die massiven Steuererhöhungen zum 01.01.2007), Beiträgen und Gebühren bzw.
die Einführung neuer Abgaben; Wegfall kostenlos ausgeführter Amtshandlungen.

• die Veräußerung werthaltiger Assets der Kommune oder des Landes (z.B. Grund-
stücke, Unternehmensbeteiligungen), soweit rechtlich zulässig und ökonomisch
sinnvoll. Auf das Beispiel Dresdens mit erfolgreicher Veräußerung der dortigen
Wohnungsbaugesellschaft ist bereits hingewiesen worden.37

• die Reduzierung der Kosten von Infrastrukturmaßnahmen, z.B. auf dem Sektor
der Erschließung von Arealen durch Erschließungsverträge ohne Eigenbeitrag
der Kommune (§ 124 Abs. 3 BauGB) oder bei sonstigen Maßnahmen der Bebau-
ungsplanung durch städtebauliche Verträge (§ 11 BauGB) bzw. Vorhaben- und 
Erschließungspläne (§ 12 BauGB).

• die Ansiedlung von Gewerbetreibenden, die eine Steigerung des örtlichen/regio-
nalen Steueraufkommens erwarten lassen mit günstigen allgemeinen Rahmen-
bedingungen; auf diesem Sektor herrscht ein reger europaweiter Standortwett-
bewerb.38 Dabei sind ggf. Vorleistungen im Sinne weiterer zu finanzierender
Infrastrukturen oder die Senkung örtlicher Steuern (z.B. durch Senkung der 
Hebesätze), die wiederum „gegenzufinanzieren“ ist, erforderlich.

• die „Teilprivatisierung“ von Infrastrukturen (z.B. durch public private partner-
ship 39) oder zu üblichen Krediten alternative Finanzierungsmodelle.

I. Die Ausgangslage f. Überlegungen einer Ins. öffentl.-rechtl. Gebietskörpersch.
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37 S.o., Fn 10; hierzu gehört auch der Verkauf des fusionierten Universitätsklinikums Gießen-
Marburg an eine private Aktiengesellschaft unter Beteiligung des Landes mit 5 % gegen einen
Kaufpreis von 112 Mio. € und weitere erhebliche Leistungen des Erwerbers, insbesondere eine 
Investitionsverpflichtung/Einlage-/Rücklageverpflichtung von addiert ca. 470 Mio. €. Hierzu und
zu weiteren Details siehe FAZ, „Rhön erwirbt das erste privatisierte Universitätsklinikum“,
v. 19.12.2005, S. 11.
38 Siehe den Standortwettbewerb zwischen Wien, Holzkirchen/München und Basel um die
Führung von Sandoz mit dem Erfolg der bayerischen Bewerberin nach Senkung der Gewerbe-
steuer um 30 %, wobei für das Unternehmen unternehmerische und nicht fiskalische Erwägungen
im Vordergrund gestanden haben sollen; Deutschland sei gleichwohl steuerlich nicht konkur-
renzfähig; siehe im einzelnen den Beitrag in der FAZ v. 27.04.2005, S. 17, „Standortverlagerung
von Wien nach Bayern“.
39 Vgl. dazu Weber/Schäfer/Hausmann (Hrsg.), Praxishandbuch Public Private Partnership,
2006. Siehe dazu sogleich Kapitel I 4), Rdnr. (28) ff.
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Beispiele: 
Schulgebäude mit Teilbetrieb, Schwimmbäder 40, kulturelle Einrichtungen, Sport-
stadien/-anlagen; Justizvollzugsanstalten mit Teilbetrieb 41, andere öffentlich ge-
nutzte Bauten wie Rathaus, Gerichtsgebäude, Finanzamtsgebäude usw.

• die Übertragung bzw. Teilübertragung oder Überlassung einer (kommunalen
bzw. regionalen) Aufgabe auf/an einen privaten Dritten, ggf. gesellschaftsrecht-
liche Beteiligung der Gebietskörperschaft oder eines Gemeindeverbandes; die
Fallgruppe überschneidet sich z.T. mit der vorstehenden.

Beispiele:
Abfallentsorgung, kommunale Krankenhausbetriebe 42, Hafenbetriebe, Öffent-
licher Personennahverkehr 43, Energieversorgung („Stadtwerke“), Wasserversor-
gung, Verkehrserschließung, Rettungs- und Krankentransportdienste 44, Pflege-
einrichtungen, Freizeiteinrichtungen, Einrichtungen auf dem Sektor der Kinder-
und Jugendhilfe.45

• die Bündelung von gemeinsamen Ressourcen von Kommunen in Zweckverbän-
den und ähnlichen „joint ventures“, die „interkommunale Zusammenarbeit“,
gelegentlich verbunden mit der Rückübernahme („Rekommunalisierung“) von
privatisierten Aufgaben46

• die „formelle“ Privatisierung durch Outsourcing von kommunalen Tätigkeiten
auf eigene privatrechtlich organisierte Gesellschaften

• die konsequente Durchführung von Vergabeverfahren, auch unterhalb der Schwel-
lenwerte der RL 2004/17/EG und 2004/18/EG bzw. §§ 87 ff. GWB sowie der 
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40 Vgl. zu einem solchen Fall Europ. Kommission, E. v. 12.01.2001 – Az: SG (2001) D/285046
bzw. N 258/00; S. 3, 4.
41 „Zur Teilprivatisierung“ (hier: Teilbetrieb) von Haftanstalten als Modell siehe das hessische
Projekt „Hünfeld“, vgl. „Ein Haftplatz für 100 000 Euro“, FAZ v. 08.12.2005, S. 62.
42 Eines der Beispiele ist neben der Privatisierung des Universitätsklinikums Marburg-Gießen
die Einleitung des Interessebekundungsverfahrens zur Herauslösung der neurologische, psychia-
trische und psychotherapeutische Leistungen erbringenden Landeskliniken (!) in Brandenburg
aus der Landesverwaltung, siehe die Anzeige in der FAZ v. 30.05.2005, S. 18.
43 Siehe dazu auch EuGH, Urt. v. 23.07.2003 – Rs C-280/00, Altmark Trans, RP Magdeburg gg.
Nahverkehrsgesellschaft Altmark (Vorlage des BVerwG) – Slg. 2003 I-7747 = NJW 2003, 2515 =
EuZW 2003, 496 ff.
44 Sie sind nahezu flächendeckend privatisiert (kaum mehr bei städtischen Feuerwehren z.B.),
freilich weitgehend in der überkommenen Tradition der Leistungsvergabe an die gemeinnützi-
gen Institutionen kirchlicher oder anderer Organisationen wie DRK, Malteser usw.; zu einem
Rechtsstreit zu diesem Konzept siehe EuGH, U. v. 25.10.2001 – Az: Rs C-475/99, Ambulanz 
Glöckner gg. Landkreis Südwestpfalz (Vorlage des OVG Rheinland-Pfalz), Slg. 2001 I-8089 (zur
Unternehmenseigenschaft von Sanitätsorganisationen, die Leistungen „auf dem Markt für Not-
fall- und für Krankentransport“ erbringen).
45 Der Sektor der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen für Kinder bis zum Schulalter ist über-
wiegend in der Verantwortung freier Träger, insbesondere kirchlicher Organisationen, so dass die
Kosten für die öffentliche Hand trotz der geleisteten Zuschüsse geringer sind als bei eigenem 
Betrieb.
46 Zu den damit verbundenen (z.T. ungelösten) vergaberechtlichen Fragen siehe OLG Naum-
burg, Beschl. v. 03.11.2005 – 1 Verg 9/05 – IR 2006, 23 einerseits (Ausschreibungspflicht bei 
Aufgabenübertragung auf andere Kommunen), OLG Düsseldorf, Beschl. v. 21.06.2006 – IR 2006,
215 f., Anm. Michaels (Verneinung einer Ausschreibungspflicht) andererseits.



Verdingungsordnungen und außerhalb der Sektoren wo das geboten ist. Die 
Europäische Kommission hat zu der Thematik Ende Juni 2006 eine „Mitteilung
der Kommission zu Auslegungsfragen in bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das
für die Vergabe öffentlicher Aufträge gilt, die nicht oder nur teilweise unter die
Vergaberichtlinien fallen“ herausgebracht.47 Darin wird praktisch ein Procedere
für Vergaben unterhalb der Schwellenwerte aufgezeigt, wenn auch Ziel der Mit-
teilung nur sein soll, den öffentlichen Auftraggebern Handreichungen zu bieten,
um die Vorgaben des EuGH einzuhalten. Für die Kommunen ist das höchst 
bedeutsam. Es geht darum, dass Anbieter aus der gesamten Gemeinschaft eine
faire Chance bekommen sollen, auch an unter den Schwellenwerten liegenden
Vergaben beteiligt zu werden. Erforderlich sind in der Regel die Bekanntmachung
der Vergabe, ausreichende Fristen für die Bieter, die Einhaltung der Grundsätze
der Nichtdiskriminierung und der Gleichbehandlung der Bieter, wirksamer
Rechtsschutz gegen rechtswidrige Vergaben und das Verbot der Bevorzugung
„heimischer Anbieter“.48

b) Handlungsspielräume der öffentlichen Hand, insbesondere der Kommunen, Problem-
felder beim „schlanken Staat“ (der „schlanken Regionalkörperschaft“)

Die Handlungsspielräume der Kommunen bzw. der Länder sind trotz des nur 
beispielhaften Kataloges in lit. a) vorstehend auf der Aufgabenseite wohl enger als es
scheint.

Ein Grund dafür sind die Pflichtaufgaben der Verwaltung, die erfüllt werden müs-
sen, in welchem Bereich effektive und deutliche Ersparnisse wohl eher zu gering
sind, um maßgeblich zur Entschuldung beizutragen.

Ein weiterer Grund sind die von dritter Seite (Bund, Land) aufoktroyierten Auf-
gaben ohne hinreichende Kostendeckung. Ein beliebiges Beispiel hierfür mag die
Diskussion um die Befreiung von Kindergartenbeiträgen für 3–6-Jährige in Rhein-
land-Pfalz im Jahr 2006 sein. Soweit die Landeskasse die damit zusammenhängen-
den Ausgaben nicht vollständig tragen sollte, ginge das zu Lasten der Kommunen
und der freien Träger der Einrichtungen.49

Weitere Probleme bei der Realisierung eines „schlanken Staates“ aus Geldmangel
hängen mit Zielkonflikten der diversen öffentlichen Aufgaben zusammen, die 
gegenwartsbezogen, aber auch zukunftsorientiert sein können.

Damit verbunden ist die Frage, was man unter „Daseinsvorsorge“ verstehen will.
Die Definition ist offen und dynamisch, sie ist Teil eines gesamtgesellschaftlichen
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47 Dokument v. 23.06.2006, siehe www.ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/
key-docs_de.htm; siehe auch die Pressemitteilung der Kommission IP/06/1053 v. 24.07.2006.
48 Gleichwohl ist das Vorgehen der Kommission außerordentlich kritikwürdig, da ihr auf dem
Sektor unterhalb der Schwellenwerte jegliche Regelkompetenz fehlt.
49 Gerade auf dem Sektor der sozialen Ausgaben hat es in den letzten Jahren Auseinander-
setzungen der Kommunen mit den Ländern darüber gegeben, ob die Überwälzung der Aufgabe
ohne (vollständige) Kostendeckung rechtlich zulässig ist – der Erfolg der Kommunen scheint aus
der Sicht des objektiven Beobachters eher bescheiden. Es ging dabei insbesondere um Sozialhilfe-
leistungen und um kommunale Zuschüsse zu Kindertagesstätten und ähnlichen Einrichtungen;
vgl. im einzelnen Kapitel II 3), Rdnr. (40) ff.
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Konsenses. Dieser Konsens mag sogar von Region zu Region etwas verschieden sein,
europaweit jedenfalls bestehen erhebliche Unterschiede, was man in den einzelnen
Mitgliedstaaten der EU unter Daseinsvorsorge subsumiert.50 So etwa gehört in
Deutschland zutreffend die flächendeckende Versorgung der Privaten und der 
mittelständischen Wirtschaft mit Bankdienstleistungen seit langem zur Daseins-
vorsorge, ein Anliegen, dem die öffentlichen Banken auch im Wettbewerb entspre-
chen und das in den jeweiligen Sparkassengesetzen geregelt ist.51 In Großbritan-
nien ist das keineswegs der Fall, so dass der Staat mit Beihilfen nach Art. 87 EG
eingreifen musste.52 Mit dem Verständnis des Staates von „Daseinsvorsorge“ hängen
wiederum die Infrastruktureinrichtungen und die Kostenbelastung der Bürger und
der Haushalte ebenso zusammen wie die Fremdfinanzierung der Aufgaben durch
Kredite.

Vor diesem Hintergrund lässt sich dennoch feststellen, dass zwar sämtliche Einrich-
tungen der Daseinsvorsorge zugleich Infrastrukturen sind, aber umgekehrt längst
nicht alle Infrastruktureinrichtungen der Daseinsvorsorge dienen und daher der 
besonderen Aufmerksamkeit der zuständigen Regional-/Kommunalkörperschaft
bedürfen. Zur Daseinsvorsorge gehören beispielsweise sicher nicht Sportstätten für
den Berufssport u.ä.

Ein ganz anderes Problem stellt die Kosteneinsparung oder die Einnahmeerhöhung
dar, d.h. aus Sicht der „Nutzer“ öffentlicher Einrichtungen die Verteuerung der
Nutzung oder deren Beeinträchtigung durch Maßnahmen wie z.B. auf dem Er-
ziehungs- oder Schul- bzw. Gesundheitssektor

• die Reduzierung anderweitiger öffentlicher Zuschüsse zur Entlastung der Haus-
halte von Land und Kreis mit der Folge der Belastung der Kommune und der 
Nutzer der Einrichtung (z.B. Kindergarten oder Kindertagesstätte), u.a. durch
einkommensabhängige Staffelung der Entgelte

• die etwaige Reduzierung von Standards (durch Personalschlüsselreduzierung
oder die Hinnahme von Qualifikationsminderungen in Erziehungseinrichtun-
gen und Krankenhäusern)

• der Verzicht auf die Errichtung einer weiterführenden Schule in kommunaler
Hand mit der Folge der Belastung der Haushalte anderer Kommunen mit der
Nutzung durch Schüler aus der Region ohne hinreichende Kostenbeteiligung

3. Konzepte zur Eindämmung der Haushaltsnotlage
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50 Vgl. hierzu die Übersicht von Pernice/Wernicke, in: Grabitz/Hilf, Das Recht der Europäischen
Union, Kommentar I, Art. 16 EGV, insb. Rdnr. 9 (Stand: April 2003).
51 Siehe z.B. § 2 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein idF v. 09.02.2005, GVBl.
2005, S. 111. Freilich verursacht das der öffentlichen Hand in Deutschland keine Kosten, das 
Gegenteil ist der Fall.
52 Generell ist das ein heute bedeutsames Problem in Mitgliedstaaten, in denen sich die private
Kreditwirtschaft mangels definierter Rentabilität der Kundenbeziehungen wohl aus der Fläche
zurückgezogen hat, wie in Großbritannien, wo die Kommission folgerichtig Beihilfen für die Post
genehmigt hat, um Mindeststrukturen zu ermöglichen. Siehe hierzu die Entscheidungen der
Kommission, keine Einwendungen zu erheben bzw. eine Beihilfe überhaupt zu verneinen vom
12.02.2002 – Az: C (2002) 311 fin., S. 11 (Universal Banking Services through post offices), vom
18.09.2002 – Az: C (2002) 3341 fin., S. 1f., 16 (Reinvention of the urban post office network) und
vom 27.05.2003 – Az: C (2003) 1652 fin., S. 1, 20 (Governmental rural network support funding,
debt payment funding and rolling working capital loan to Post Office Limited), ein ganzes Bündel
von Maßnahmen.
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• die Nutzung von Einrichtungen durch Bürger verschiedener Kommunen bei 
alleiniger Kostenlast der Trägergemeinde der Infrastruktur.

Ein weiteres massives Problem für die Gebietskörperschaften stellen Personalkosten
der Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes dar (Löhne, Gehälter, Beamtenbesoldung),
zumal ein Personalabbau politisch wie rechtlich erschwert ist, wenn man an die
Unkündbarkeit langjähriger Angestellter nach dem TVöD (früher nach § 55 BAT)
oder die öffentlich-rechtlich angestellten Lebenszeitbeamten denkt. Hinzu kom-
men Altersversorgungs- und Pensionslasten, die nicht bzw. kaum durch Rück-
stellungen oder Fonds gedeckt sind.53

Mittlerweile versucht man, die Altersversorgung der Arbeitnehmer durch Umstel-
lungen vom Umlagesystem auf Kapitaldeckungssysteme und von der Gesamtver-
sorgung der Mitarbeiter in ein Punktesystem mit Reduzierung der Versorgung in
den Zusatzversorgungskassen (ZVK) in den Griff zu bekommen.54

Bei Ausgliederungen der Eigenbetriebe usw. nutzt man personalpolitisch faktisch
die Möglichkeiten des Betriebsübergangs nach § 613a BGB iVm § 324 UmwG, so
dass sich Entlastungen bei den Kommunen nach Ablauf der Fristen des § 613a BGB
bzw. der 5-Jahresfrist des § 133 UmwG ergeben. Schließlich werden damit die 
Zahlungsunfähigkeitsrisiken der Arbeitnehmer gegen Zahlung der Umlage durch
den neuen Träger des ausgegliederten Unternehmens auf den Träger der Insolvenz-
sicherung, d.h. die Bundesagentur (§§ 188 ff. SGB III) und den PSV (BetrAVG) ver-
lagert, freilich um den „Preis“ der jährlichen gesetzlichen Umlagen zu Lasten der
nun privatrechtlich organisierten Gesellschaft.

4. Die Fremdfinanzierung der Staatsausgaben 

a) Überblick

Unter „Fremdfinanzierung“ im Sinne dieses Abschnittes soll nicht die hoheitlich
verfügte Refinanzierung der Staatsausgaben durch Steuern, Gebühren, Beiträge,
d. h. Abgaben, verstanden werden, sondern diejenige aufgrund privatrechtlichen
Vertrages durch Investoren (in einem weiten Sinne auch als Kreditgeber), die die
Mittel deshalb zur Verfügung stellen, weil sie für ihr Investment einen vernünfti-
gen Ertrag ohne Risiko erwarten.

Dazu gehören z.B.55

• der klassische Kommunalkredit in Gestalt etwa von Schuldscheindarlehen und
des kurzfristigen Kassenkredits 56
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53 S.o. Kapitel I 1), Rdnr. (4).
54 Auch bei den kirchlichen ZVK !
55 Siehe hierzu für den Bereich des Bundes auch die Aufzählung der Finanzierungsformen in 
§ 4 Abs. 1 Bundesschuldenwesengesetz v. 12. Juli 2006 (= Art. 1 des Bundesschuldenwesenmoder-
nisierungsgesetzes), BGBl. 2006 I 1466 ff. § 4 Abs. 2 des Gesetzes gestattet der aufgrund Rechts-
verordnung des BMF (§ 1 Abs. 1 Bundessschuldenwesengesetz) agierenden „Bundesrepublik
Deutschland – Finanzagentur GmbH“ als Instrument des Bundes den Einsatz von an den Finanz-
märkten eingeführten derivativen Finanzierungsinstrumenten (z. B. zur Zins- und Kurssicherung –
Anm. des Verf.). Erforderlich ist die Zulassung im Haushaltsgesetz.
56 Zum Thema „Kommunalkredit“ siehe Kapitel VI, insb. den Überblick in VI 1), Rdnr. (282) ff.
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